
Für eine gute Begleitung der Patientinnen und Patienten ist es  
wichtig, die zentralen Schnittstellen von Recht und Ethik in der  
Medizin zu kennen und zu beachten. 

Patientenautonomie

Medizinethik und Recht

Behandlungsschritte erfordern nicht 
nur medizinisch-wissenschaftlich 

fundierte klinische Kompetenz, auch 
ethische und rechtliche Kontextfaktoren 
spielen im Einzelfall eine wichtige Rol-
le. Und der technologische Fortschritt 
wie der Einsatz von KI generiert neue 
Herausforderungen an Medizin, Ethik 
und Recht [1]. Die Schweizerische Aka-
demie der Medizinischen Wissenschaften 
(SAMW) gibt hierfür medizin-ethische 
Richtlinien vor.

Patientenautonomie
Die Patientenautonomie ist in medizini-
schen Entscheidungssituationen von zen-
traler Bedeutung. Aufgrund der Wissens-
asymmetrie muss die Ärztin den Patienten 
so aufklären, dass er in die Lage kommt, 
gut informiert abzuwägen, welche Ent-
scheidung er treffen möchte. 

Die Patientenautonomie sowie die 
Verwirklichung des Selbstbestimmungs-
rechts im therapeutischen Behandlungs-
setting ist zunehmend im Kontext der 
partizipativen Entscheidungsfindung 
zu sehen. Im Gegensatz zum «informed 
consent» ist bei der partizipativen Ent-
scheidungsfindung der gemeinsame Ent-
scheidungsprozess zwischen Ärztin und 
Patient das zentrale Element. 

Selbstbestimmungsrecht des 
 Patienten
Die Themengebiete sind inhaltlich inein-
ander verwoben, sei es zum Beispiel bei 
Entscheidungen am Lebensende [2], 
Zwangsmassnahmen in der Medizin [3]. 

oder bei der Abgrenzung von Standard-
therapie und experimenteller Therapie im 
Einzelfall [4]. Die ärztliche Tätigkeit be-
wegt sich stets im Spannungsfeld von me-
dizinischer Indikation, ethischer Verant-
wortung und rechtlicher Zulässigkeit. 

Das Selbstbestimmungsrecht des 
Patienten ist unter anderem verankert 
in kantonalen Gesundheitsgesetzen und 
wurde durch die Rechtsprechung prä-
zisiert. Ebenso ist die ärztliche Aufklä-
rungspflicht in Art. 10 der FMH-Stan-
desordnung wie folgt definiert: 

«Arzt und Ärztin klären ihre Pati-
enten und Patientinnen in verständlicher 
Form über den Befund, die beabsichtig-
ten diagnostischen und therapeutischen 
Massnahmen, deren Erfolgsaussichten 
und Risiken sowie über allfällige Be-
handlungsalternativen auf. 

Sie wägen sorgfältig ab, auf welche 
Art und Weise sie das Aufklärungsge-
spräch führen und wie viele Informatio-
nen sie ihren Patienten und Patientinnen 
zumuten können. 

Bestehen Zweifel, ob die Kosten 
einer Behandlung durch den Versicherer 
des Patienten oder der Patientin über-
nommen werden, orientieren Arzt und 
Ärztin auch darüber oder vergewissern 
sich, dass der Patient oder die Patientin 
die Kostenübernahme abgeklärt haben.»

Körperverletzungsdoktrin
Eine Patientin, die den Behandlungsvor-
gang nicht versteht und über diesen nicht 
ordnungsgemäss aufgeklärt wurde, kann 
auch nicht wirksam in diesen einwilligen. 
Die Folge davon ist nach der ständigen 
Rechtsprechung, dass eine ärztliche Heil-
behandlung eine Körperverletzung dar-
stellt, sofern die Patientin nicht ordnungs-
gemäss aufgeklärt wurde. So das 
Bundesgericht: «Zu beachten ist in diesem 
Zusammenhang, dass jeder Heileingriff 
eine Persönlichkeitsverletzung darstellt und 

widerrechtlich ist, wenn keine Einwilli-
gung des (hinreichend aufgeklärten) Pati-
enten vorliegt (…), und dass die Missach-
tung des Selbstbestimmungsrechts des 
Patienten auch dann als schwerer Eingriff 
in dessen persönliche Freiheit zu qualifizie-
ren ist, wenn die fragliche ärztliche Hand-
lung in seinem therapeutischen Interesse 
liegt (…).» [5] Ebenso lautet es in Art. 4 
Abs. 1 der FMH-Standesordnung: «Jede 
medizinische Behandlung hat unter Wah-
rung der Menschenwürde und Achtung 
der Persönlichkeit, des Willens und der 
Rechte der Patienten und Patientinnen zu 
erfolgen.»

Ressourcen und Persönlichkeits-
struktur 
Eine Patientin mit ihren eigenen Ressour-
cen, ihrer eigenen Persönlichkeitsstruktur 
und ihrem eigenen kognitivem Beurtei-
lungsspielraum verlangt ein persönliches 
Aufklärungsgespräch, um im Rahmen ih-
res Selbstbestimmungsrechts einen Ent-
scheid zu einem Behandlungsschritt tref-
fen zu können.

Wie weit gehen die Aufklärungs-
pflichten des Arztes, um der Patientin er-
möglichen zu können, so zu entscheiden, 
dass sie ihr Selbstbestimmungsrecht im 
Rahmen der Patientenautonomie wahr-
nehmen kann? Es kommt immer auf die 
konkrete Situation und die Urteilsfähig-
keit der Patientin an. Der Arzt ist auf 
jeden Fall zu einer verständlich durchge-
führten individuellen Aufklärung gegen-
über der Patientin verpflichtet. Diese 
Aufklärung ist im Rahmen der Grund-
aufklärung zu führen.

Es ist Aufgabe des Arztes, nicht nur 
eine ordnungsgemässe Aufklärung durch-
zuführen, sondern auch die Gesundheits-
kompetenz des Patienten und dessen 
persönliche und kognitive Ressourcen im 
Gesamtkontext abzuwägen. Der deutsche 
Bundesgerichtshof umschreibt dies wie 
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folgt: «Es genügt vielmehr, den Patienten 
‹im Grossen und Ganzen› über Chancen 
und Risiken der Behandlung aufzuklären 
und ihm dadurch eine allgemeine Vor-
stellung von dem Ausmass der mit dem 
Eingriff verbundenen Gefahren zu ver-
mitteln, ohne diese zu beschönigen oder 
zu verschlimmern.» [6] Ein Arzt haftet 
grundsätzlich für alle den Gesundheitszu-
stand der Patientin betreffenden nachtei-
ligen Folgen, «wenn der ärztliche Eingriff 
nicht durch eine wirksame Einwilligung 
des Patienten gedeckt und damit rechts-
widrig ist und den Arzt insoweit ein Ver-
schulden trifft» [7]. 

Drei Au�lärungsarten
Seitens Rechtsprechung gibt es drei Arten 
von Aufklärung: die Eingriffsaufklärung, 
die Sicherungsaufklärung und die wirt-
schaftliche Aufklärung. Die Eingriffsaufklä-
rung wird wiederum in verschiedene Arten 
unterteilt: Diagnose-, Behandlungs-, Risi-
ko-, Verlaufsaufklärung und Aufklärung 
über Behandlungsalternativen. Insbesonde-
re die Risikoaufklärung ist im ethischen, 
juristischen und medizinischen Kontext im 
Rahmen des partizipativen Entscheidungs-
prozesses ein sensibles Konstrukt. 

Die Grenze hierfür zeigt die Recht-
sprechung auf, welche die Parameter der 
lege artis geführten Aufklärung definiert. 
Die ethische Mitverantwortung der Ärz-
tin und die ebenso rechtlich vorgegebenen 
Parameter einer lege artis durchgeführten 
Aufklärung stehen der Entscheidung des 
Patienten im Rahmen der Wahrnehmung 
seines Selbstbestimmungsrechts gegen-
über. Die Interaktion und der Informa-
tionsaustausch zwischen Patienten und 
Arzt führt zur individuellen, transparen-
ten Entscheidungsfindung des Arztes im 
Behandlungssetting. Verknüpft damit ist 
die in den kantonalen Gesundheitsgeset-
zen und in der Rechtsprechung veranker-
te Dokumentationspflicht des Arztes. 

Therapeutische Au�lärung
Grenzen der ärztlichen Aufklärungs-
pflicht werden subsumiert unter dem Ter-
minus «therapeutisches Privileg». Das 
Bundesgericht betont, es sei «stets auch 
eine Frage der Angemessenheit im Ton 
und Umgang (…), mit welcher Behut-
samkeit, welchem Nachdruck und wel-
cher Intensität ein Arzt den Patienten 
über bestimmte – insbesondere seltene – 
Risiken aufklärt, um nicht gleichsam ei-

nen für dessen Gesundheit schädlichen 
Angstzustand auszulösen, freilich stets 
unter Beachtung des Selbstbestimmungs-
rechts des Patienten und unter sorgfälti-
ger Prüfung im Einzelfall (sog. therapeu-
tisches Privileg)» [8].

Medizinisch-ethische Richtlinien 
«Medizinisch-ethische Richtlinien und 
Empfehlungen, wie diejenigen der 
SAMW formulieren Leitlinien und ver-
stehen sich als eine Unterstützung für die 
Mitglieder von Behandlungsteams.» [9] 
Eine ethische Unterstützung «bei Einzel-
fallentscheiden sollte in einem interdiszi-
plinären Rahmen stattfinden und, soweit 
möglich, alle Mitglieder des Behand-
lungs- und Betreuungsteams mit einbe-
ziehen» [10]. 

Eine ethische Unterstützung stellt 
keinen Ersatz für eine juristische Bera-
tung dar. Das Bundesgericht bezeichnet 
die medizin-ethischen Richtlinien der 
SAMW als Entscheidungsrichtlinien im 
Sinne von Leitplanken für ethisch heraus-
fordernde Situationen im Behandlungs-
kontext. So das Bundesgericht: « (...) re-
gelt Art. 40 MedBG die Berufspflichten 
von Personen, die in eigener fachlicher 
Verantwortung einen universitären Medi-
zinalberuf ausüben, abschliessend, wobei 
die in Art. 18 der Standesordnung der 
FMH für anwendbar erklärten SAMW-
Richtlinien für alle FMH-Mitglieder ver-
bindlich seien und ihnen darüber hinaus 
im Kontext der Anwendung von Art. 40 
MedBG generell die Funktion einer Aus-
legungshilfe zukommen könne» [11].

Jene SAMW-Richtlinien, die in die 
FMH-Standesordnung aufgenommen 
wurden, sind für die FMH-Mitglieder 

vereinsrechtlich inhaltlich verbindlich. 
Die der FMH angeschlossenen Ärzte-
organisationen können eine Verletzung 
der FMH-Standesordnung und der in der 
FMH-Standesordnung aufgenommenen 
SAMW-Richtlinien gegenüber FMH-
Mitgliedern sanktionieren. Die medizin-
ethischen SAMW-Richtlinien werden 
von der Rechtsprechung bei der Rechts-
auslegung herangezogen. 

Fazit
Die Schnittstelle von Wissenschaft, medi-
zinischer und philosophischer Fachexper-
tise mit dem juristischen Korrelat macht 
eine Zusammenarbeit und einen Dialog 
zwischen Ethikkommissionen, der Ärzte-
schaft und Juristen unerlässlich. Medizin-
ethik und Recht bedingen ein Miteinan-
der im Sinne der Patientensicherheit aber 
auch der rechtlichen Absicherung der be-
handelnden Ärzte.  •••
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